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Entwurf eines Bundesgesetzes�-mit'dem 
das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs
gesetz geändert wird (16. Novelle zum B-KUVG) 

Der Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes erlaubt sich zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz geän

dert wird (16. Novelle zum Beamten-Kranken- und Unfallversiche

rungsgesetz) wie folgt Stellung zu nehmen: 

Der vorliegende Entwurf sieht im § 52 den ersatzlosen Ent-

fall des Bestattungskostenbeitrages vor. Nach der gegenwärti-

gen Rechtslage wird im Falle des Ablebens eines Anspruchsberech

tigten, dem kein Todesfallbeitrag gebührt (das ist z.B. bei der 

mitversicherten Ehegattin), der Bestattungskostenbeitrag gewährt, 

und zwar an denjenigen, der die Bestattungskosten getragen hat. 

Mit dem derzeitigen Bestattungskostenbeitrag in der Höhe von 

S 6000,--, der schon seit Jahren unverändert ist, kann ohnedies 

nur ein geringer Teil der ständig steigenden Begräbniskosten 

abgedeckt werden, dem Angehörigen war mit diesem Betrag finanziell 

aber doch ein wenig geholfen. Diese Leistungsverschlechterung 

durch Wegfall des Bestattungskostenbeitrages trifft insbesondere 

die Bezieher niedriger Einkommen. 

Der Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen 

spricht sich daher für die Beibehaltung des Bestattungs

'n unveränderter Form und Höhe aus j/' 
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